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Bevölkerungsstand am 31.12.2021 
 
Das Kreisordnungsamt gibt den Bevölkerungsstand der Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau am 31.12.2021 
gemäß der Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Statistik bekannt: 
 

Stadt, Markt, Gemeinde Einwohnerzahl 

Altenstadt 3.287 

Antdorf 1.339 

Bernbeuren 2.471 

Bernried 2.394 

Böbing 1.902 

Burggen 1.705 

Eberfing 1.496 

Eglfing 1.102 

Habach 1.167 

Hohenfurch 1.673 

Hohenpeißenberg 3.849 

Huglfing 2.930 

Iffeldorf 2.754 

Ingenried 1.081 

Oberhausen 2.146 

Obersöchering 1.574 

Pähl 2.464 

Peißenberg, M. 12.674 

Peiting, M. 11.588 

Penzberg. St. 16.553 

Polling 3.625 

Prem 935 

Raisting 2.316 

Rottenbuch 1.809 
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Schongau, St. 12.401 

Schwabbruck 995 

Schwabsoien 1.422 

Seeshaupt 3.282 

Sindelsdorf 1.230 

Steingaden 2.921 

Weilheim, St. 22.703 

Wessobrunn 2.227 

Wielenbach 3.301 

Wildsteig 1.326 

Kreissumme: 136.642 

 
Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2021 ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bayerische Durchführungsver-
ordnung Finanzausgleichsgesetz - FAGDV) vom 19. Juli 2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 22. April 2022 (GVBI. S. 150), auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Zu-
weisungen nach Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 BayFAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG, der Zuwei-
sungen nach Art. 15 BayFAG, der Krankenhausumlage nach Art. 10b Abs. 2 BayFAG sowie für die Ermittlung von 
Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2023 (Finanzausgleichsjahr) maßgebend.  
 
Weilheim i.OB, den 29.06.2022 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
gez. 
Wiemann 
 

 
Haushaltssatzung  

des Schulverbandes Hohenfurch-Schwabniederhofen 
(Landkreis Weilheim-Schongau) 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Hohenfurch-Schwabniederhofen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 220.123 EUR 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 167.131 EUR 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-

tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 140.280,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
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2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 
2021 auf 84 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.670,00 EUR festgesetzt. 

 
4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-

genshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 26.483,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Umlage des Vermögenshaushalts). 

 
5. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 

2021 auf 84 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
6. Die Umlage des Vermögenshaushalts wird je Verbandsschüler auf 315,2738 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
30.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Altenstadt, den 29.06.2022                       SCHULVERBAND HOHENFURCH-SCHWABNIEDERHOFEN 
 
     __________________gez.__________________                                          
                                                                                  Vogelsgesang, Schulverbandsvorsitzender      
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab dem Tag der Bekanntmachung während der üblichen Ge-
schäftszeiten in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, Marienplatz 2, 86972 Altenstadt, Zim-
mer-Nr. 6, bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes Hohenfurch-
Schwabniederhofen öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
 


